INFO
Ersatz von abhandengekommenem bzw. beschädigtem Eigentum von Schülern in städt. Schulen und Kindern in städt. Kindertagesstätten, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen (Stand: 01.01.2012)

Die Stadt Herne leistet dem o.g. Personenkreis Ersatz für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Kleidungsstücken, Fahrrädern, Brillen und anderen Sehhilfen, Uhren und zum Gebrauch im Schulbetrieb bzw. Betrieb der Einrichtung bestimmten Sachen, soweit der Schaden im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb bzw. Betrieb der Einrichtung entstanden ist. Einzelfälle geben Veranlassung, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung der Stadt Herne handelt. Eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt besteht ausnahmsweise nur, wenn ein verschulden der Stadt oder ihrer Mitarbeiter an der Entstehung des Schadens vorliegt.

Die freiwilligen Leistungen erbringt die Stadt Herne in dem Umfang, der in der Satzung des Kommunalen Schadensausgleich in Bochum, dessen Mitglied die Stadt Herne ist, festgelegt ist. Im Einzelnen gilt folgendes:

Wichtige Neuerung / Änderung:
Bei hochwertigen Gegenständen, z.B. Fahrrad, wird nur noch Ersatz geleistet, sofern eine Rechnung vorliegt. Ggfls. muß eine Ersatzrechnung ausgestellt werden.

Ein Ersatz erfolgt nicht, wenn und soweit aufgrund einer gesetzlichen oder freiwilligen Versicherung oder aus einem anderen Rechtsgrunde von dritter Seite eine Entschädigung zu gewähren ist (z.B. Krankenkasse, private Haftpflicht-, Hausrat-, Fahrradversicherung).

Ein Ersatz wird ebenfalls nicht gewährt, wenn der Schüler u.s.w. durch grobe Fahrlässigkeit zum Verlust bzw. zur Beschädigung der jeweiligen Sache beigetragen hat.

Für Wertsachen, Schmuck, Bargeld, sonstigen Zahlungsmitteln wie Schecks und Wechsel, Geschäftspapiere und Urkunden aller Art, Fahrausweise und Schlüsselbunde, ganz gleich, wo sich diese Sachen befinden, wird kein Ersatz geleistet.

Ersetzt wird nur der Zeitwert, nicht der Anschaffungswert des jeweiligen Gegenstandes.

Bei Abhandenkommen oder Beschädigung von Kleidungsstücken, Fahrrädern und zum Schulbetrieb u.s.w. bestimmten Sachen wird der Zeitwert bis zum Höchstbetrag von 300,00 € ersetzt. Für Uhren beträgt der Höchstbetrag 50,00 €.

Ein Entschädigung für Fahrräder wird nur gewährt, wenn eine Benutzungserlaubnis vorliegt. Zubehörteile an Fahrrädern werden nur ersetzt, wenn sie der Verkehrssicherheit dienen. Bei Verlust von Fahrrädern wird nur Ersatz geleistet, wenn die Fahrräder mit einer Sperrvorrichtung gesichert werden.

Für Brillen und andere Sehhilfen beträgt der Höchstbetrag 75,00 € für Fassung und Gläser.

Bei Diebstahl ist, wenn der gestohlene Gegenstand einen Zeitwert von mehr als 50,00 € hat, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
